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RS OGH 1957/1/9 7Ob657/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

ABGB §1152 C5

ABGB §1175

ABGB §1193

Rechtssatz

Der Lebensgefährte kann wegen seiner wirtschaftlichen Mitarbeit im Haushalte und im Betriebe keine

Gewinnaufteilung verlangen, wenn sie nicht ausdrücklich bedungen wurde.
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